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RS OGH 1966/11/29 8Ob297/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1966

Norm

ABGB §863 CV

EO §36 Abs1 Z3 Ab

EO §251 Z7

Rechtssatz

mit Exekution auf ein Sparbuch hereingebrachte P6egegebühren können vom Verp6ichteten nicht mit der Begründung

rückgefordert werden, die betreibende Gemeinde Wien habe auf die Rückbehaltung der auf das Sparbuch erlegten

Renten- und Pernsionbeträge aus sozialen Erwägungen seinerzeit verzichtet.
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